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Sehr geehrte Eltern,  
 
gemäß § 2 Abs. 6 des Erlasses des MI für Arbeit, Soziales und Integration vom 23.02.2021 
(eingeschränkter Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt) müssen alle 
Eltern, die ihr Kind ab 01.03.2021 in einer Kindereinrichtung betreuen lassen, eine einmalige schriftliche 
Bestätigung vor Betreuungsbeginn in der Kindereinrichtung abgeben.  
Bitte geben Sie unten stehende Erklärung vor Betreuungsbeginn in der Kindereinrichtung ab. Ohne 
Vorlage dieser Erklärung findet keine Betreuung Ihres Kindes statt.    
 
Sozialamt der Gemeinde Muldestausee 
 
Erklärung: 
 
Mit unten stehender Unterschrift erkläre ich verpflichtend, dass ich mein Kind jeden Tag frei von 
einschlägigen COVID 19 – Symptomen an die Kindereinrichtung übergebe und dass auch kein 
Kontakt zu einer an COVID 19 erkrankten Person bestand. Dieses gilt auch für alle weiteren Personen 
(Abhol- und Bringepersonen), die das Gelände der Kindereinrichtung betreten.  
 
Mit jeder tatsächlichen Übergabe des Kindes an die Einrichtung (durch schlüssiges Handeln) erfolgt die 
Erklärung, dass das Kind frei von einschlägigen Symptomen ist, die nicht auf chronische Krankheiten 
oder Allergien zurückzuführen sind. 
 
Kindereinrichtungen besuchen können: 
 Kinder bis 3 Jahren mit typischer Laufnase ohne weitere Krankheitszeichen 
 Kinder von 3 bis 6 Jahren oder Hortkinder mit einer leichten banalen Erkältung, die  

kein Fieber und kein Krankheitsgefühl und insbesondere keinen trockenen Husten 
haben 

 
……………………………………………………………………………………….………… 
Name, Vorname u. Geburtsdatum des Kindes 
 
……………………………………………………………………………………….………… 
Name, Vorname u. Geburtsdatum des Kindes 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigter 


